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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Fragen zum Vermummungsverbot 

 

Die Kurzinformation befasst sich mit dem sog. Vermummungsverbot bei Versammlungen. Konk-
ret wird gefragt, welche entsprechenden Bestimmungen in Deutschland existieren und ob diese 
tatbestandlich die Absicht voraussetzen, die Überprüfung der Identität zu behindern oder eine 
Straftat zu begehen.  

Bis 2006 galt in ganz Deutschland einheitlich das Versammlungsgesetz des Bundes. Seit mit der 
Föderalismusreform 2006 die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Ver-
sammlungsrecht aufgehoben wurde, haben die Bundesländer Bayern, Berlin, Niedersachsen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen eigene Ver-
sammlungsgesetze erlassen.1 Soweit die Länder von ihrer Gesetzgebungskompetenz keinen Ge-
brauch gemacht haben, gilt nach Art. 125a Abs. 1 Grundgesetz (GG) das Versammlungsgesetz des 
Bundes (VersG) fort.  

Nach § 17a Abs. 2 Nr. 1 VersG ist es verboten, an öffentlichen Versammlungen unter freiem Him-
mel, an Aufzügen oder an sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel 

„in einer Aufmachung, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die 
Feststellung der Identität zu verhindern, teilzunehmen oder den Weg zu derartigen Ver-
anstaltungen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen.“ 

Die Regelungen zum sog. Vermummungsverbot in Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Hessen sind an die Bundesnorm angelehnt. 

Die Bestimmungen zum Vermummungsverbot in den Versammlungsgesetzen der Länder Berlin, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen knüpfen an Gegenstände an, die 

 

1 Vgl. Bundesministerium des Innern und für Heimat, Versammlungsrecht, 2023.  
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https://www.gesetze-im-internet.de/gg/
https://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVersG08-16
https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/dual/d5c55df7-f849-34cd-9b8f-f77718b469c4/7f7bf091-1b17-3c8b-82f2-9f7a7671363e
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12206-Saechsisches-Versammlungsgesetz
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-VersammlGST2009pP15/part/S
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-VersammlGST2009pP15/part/S
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-VersammlFrhGHEpP18
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VersammlFrhGBEpP19/part/S
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-VersammlFrhGSHpP17
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20098&ver=8&val=20098&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatliche-ordnung/versammlungsrecht/versammlungsrecht-node.html#:~:text=F%C3%BCr%20die%20Durchf%C3%BChrung%20der%20Versammlungsgesetze,gilt%20das%20Versammlungsgesetz%20des%20Bundes
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„zur Identitätsverschleierung geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet [sein 
müssen], eine zu Zwecken der Verfolgung einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
durchgeführte Feststellung der Identität zu verhindern“. 

Auf die Absicht zur Begehung eines Verbrechens kommt es weder nach dem VersG des Bundes 
noch nach den Bestimmungen der Bundesländer an. 

Für Einzelheiten zum Vermummungsverbot in § 17a VersG (insbesondere zur Sanktionierung 
von Verstößen und zur Auslegung sowie Ausnahmen) wird auf den Sachstand der Wissenschaft-
lichen Dienste vom 13. September 2018 mit dem Titel „Das versammlungsrechtliche Vermum-
mungsverbot“, WD 3 - 3000 - 313/18 verwiesen. 

*** 

https://www.bundestag.de/resource/blob/578798/5ae2481197a460816298f485c6c71871/WD-3-313-18-pdf.pdf

